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Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl. 9270-0 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 14 

Inkrafttretensdatum 

20.12.2013 

Außerkrafttretensdatum 

24.05.2018 

Abkürzung 

NÖ KJHG 

Index 

92 Sozialrecht 

Text 

§ 14 

Aufbewahrung von Daten 

(1) Die verarbeiteten Daten gemäß §§ 11 und 12 sowie die Dokumentation gemäß § 13 sind bis 10 
Jahre nach Erreichung der Volljährigkeit des betroffenen Kindes oder Jugendlichen aufzubewahren. Vom 
oder vor dem Kinder- und Jugendhilfeträger beurkundete Niederschriften und Erklärungen in 
Abstammungs-, Unterhalts- und Kostenersatzangelegenheiten und Vereinbarungen über die Gewährung, 
Veränderung und Beendigung von Erziehungshilfen sind dauerhaft aufzubewahren. 

(2) Verarbeitete Daten und die Dokumentation über die Vermittlung von Adoptivkindern sind 50 
Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung der Adoption aufzubewahren. 

(3) Vor Löschung der Daten sind die Betroffenen gemäß Abs. 1 nach Möglichkeit zu informieren. 
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